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Vorwort und Danksagung

Während meiner Promotion wurde mir häufig die Frage gestellt, wie ich – eine
kurz vor derWende in Bayern geborene Juristin – denn dazu gekommen sei, gerade
ein Buch über das Recht der DDR und insbesondere der Jugendhilfe zu schrei-
ben.

Das Anliegen für eine rechtshistorische Arbeit besteht für mich in erster Linie
darin, mich in eine völlig neue Denkweise hineinzubegeben, um sich durch diesen
Prozess der Axiome und Selbstverständlichkeiten des eigenen Rechtssystems in
besonderer Weise bewusst zu werden und dadurch über diese hinaustreten zu
können. Dieses kann durch die Erforschung der ehemaligen DDR in besonderer
Weise erfüllt werden, da es als sozialistisches Rechtssystem eine Welt mit völlig
eigenen Regeln darstellt, zusätzlich aber als neuere deutsche Geschichte auch für
die Gegenwart direkte Relevanz hat.

Mein Interesse, dies explizit anhand der Jugendhilfe zu untersuchen, wurde
durch das Buch „Zwangsadoptionen in der DDR“ von Marie-Luise Warnecke1

geweckt: ihre Darstellung der staatlichen Interventionen mit der höchsten Inten-
sität – Adoptionen gegen bzw. ohne den Willen der Eltern – passt in die bisherige
Rezeption der DDR-Geschichte und führte mich zu der Frage, wie denn die all-
tägliche und rein ambulante Tätigkeit der Jugendhilfe aussah.

Die in dieser Arbeit in Hinblick auf Erwägungen der materiellen Gerechtigkeit
verfolgte „neutrale“ Herangehensweise soll gewährleisten, gerade das DDR-Ty-
pische des Rechtssystems herauszuarbeiten, und machte die Untersuchung auto-
matisch auch zu einer rechtsdogmatischen Arbeit am Beispiel der Jugendhilfe.
Fragen der materiellen Gerechtigkeit wurden damit bewusst ausgeklammert; diese
mag der Leser2 aufgrund der dargestellten Fakten selbst entscheiden.

Gerade dieses Anliegen, ein völlig anderes Rechtssystem von innen heraus
Schritt für Schritt zu verstehen und sich seinem essentiellen Gehalt zu nähern,
sowie sich von der eigenen BRD-rechtlichen Herangehensweise zu distanzieren
und sich nicht von gängigen Klischees über die DDR vereinnahmen zu lassen,
machte die Arbeit besonderes spannend und stellte gleichzeitig eine große Her-

1 Warnecke, Marie-Luise, Zwangsadoptionen in der DDR, Berlin 2009. Als weitere In-
spiration ist auch dasWerk vonMarkovits zu nennen,Markovits, Inga, Gerechtigkeit in Lüritz –
Eine ostdeutsche Rechtsgeschichte, München 2006.

2 Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf eine geschlech-
terspezifische Differenzierung, wie zum Beispiel „der Leser“/„die Leserin“, verzichtet. Ent-
sprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichberechtigung für alle Geschlechter.



ausforderung dar. Diesen Erkenntnisprozess soll das vorliegende Buch möglichst
transparent und chronologisch nachzeichnen.

Die Arbeit wurde in der Fassung vom 5. August 2016 im Oktober 2016 von der
Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Regensburg als Dissertation an-
genommen. Stand der Literatur ist der der Verteidigung (Dezember 2016).

Die Entstehung der Untersuchung haben Personen und Institutionen gefördert,
welchen ich an dieser Stelle ausdrücklich danke:

An erster Stelle möchte ich meinen Doktorvater, Prof. Dr. Martin Löhnig,
nennen, der mich entscheidend zu dieser Untersuchung inspiriert und mich die
gesamte Dauer in jeder Hinsicht unterstützt und gefördert hat. Herzlichen Dank
dafür. Prof. Dr. Hans-Jürgen Becker danke ich für die rasche Anfertigung des
Zweitgutachtens.

Prof. Dr. Eberhard Mannschatz möchte ich für das im Anhang abgedruckte
Interview und seine Einblicke in die Jugendhilfe und die politischen Hintergründe
der DDR als Zeitzeuge danken. Die Erstellung der Arbeit wäre ohne die Bereit-
stellung von Akten sowie die zeitintensive Anfertigung von Kopien nicht möglich
gewesen. Ich danke deshalb den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern folgender
Archive: Kreisarchiv Bautzen, Bezirksamt Pankow von Berlin, Bezirksamt Mitte
von Berlin und Kreis- und Verwaltungsarchiv des Landkreises Oberhavel. Für die
finanzielle Beteiligung an Archivreisen und Kopierkosten danke ich der Frauen-
förderung der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Regensburg.

Für ihr zeitliches Engagement, die wertvollen fachlichen Anmerkungen und die
persönliche Begleitung gilt mein besonderer Dank Dr. Barbara Bucher, Jonas
Kühne, Philipp Riege, Julia Schlicht, Christian Seitz und Sebastian Wild.

Außerdem danke ich meinen Eltern Renate und Gerd Riege für ihre Inspiration
und Unterstützung, ohne die meine gesamte juristische Ausbildung nicht denkbar
gewesen wäre.

Von der ersten Idee bis hin zur Veröffentlichung haben mich viele weitere
geschätzte Menschen bei diesem vielfältigen Prozess begleitet und mich jeder auf
seine Weise unterstützt. Dafür bin ich allen sehr verbunden.

Abschließend möchte ich Ursula Warko für ihren bedingungslosen Rückhalt
danken. Ihr widme ich dieses Buch.

Berlin/Nürnberg, im Dezember 2019 Iris Riege

Vorwort und Danksagung8
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Einführung

I. Erkenntnisinteresse

Das leitende Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit besteht in der Erfor-
schung der Rechtsgrundlagen und der Rechtswirklichkeit staatlicher Interventionen
in der DDR1 – und damit des öffentlichen Rechts der DDR im weitesten Sinne –
anhand des „öffentlichen“2 DDR-Familien- und Jugendhilferechtes.

Es wird nicht allein eine Normengeschichte im Sinne der klassischen Rechts-
geschichte, aber auch nicht lediglich eine faktische Normanwendungsgeschichte
staatlicher Interventionen in der DDR untersucht, sondern gerade auch sozialhis-
torische Aspekte mit einbezogen. So soll neben der Normenebene also nicht eine
Verwaltungsgeschichte erzählt werden, sondern insbesondere die Sozialrechtsge-
schichte von staatlichen Interventionen erforscht werden. Dieses spezifische Er-
kenntnisinteresse ergibt sich aus dem Studium des öffentlichen DDR-Rechts selbst,
welches als sozialistisches Recht auf einem grundlegend eigenen Rechtsverständnis
mit völlig anderen Grundannahmen, staatlichen Interessen und Vorstellungen basiert
und damit die soziale Wirklichkeit in einem sozialistischen System in einer ganz
spezifischenWeise gestaltete. Die Arbeit wird daher maßgeblich durch das Anliegen
bestimmt, aus dem Zusammenhang zwischen Rechtsgrundlagen und Rechtswirk-
lichkeit das DDR-Typische staatlicher Interventionen herauszuarbeiten.

Hieraus folgt ein interdisziplinäres Erkenntnisinteresse: es ergeben sich in
Bezug auf die staatlichen Interventionen juristisch-dogmatische und sozialhisto-
rische Fragen, welche auf der grundlegenden rechtssoziologischen Vorstellung
basieren, dass das Rechtssystem nur als eines von mehreren Ordnungsprinzipien in
einer Gesellschaft zu betrachten ist3 und daher nicht isoliert untersucht werden
kann.

All diese Faktorenwerden imZusammenhangmit dem öffentlichenFamilien- und
Jugendhilferecht besonders relevant: Anhand dieses Rechtsgebietes wird das Ver-

1 Was bei der vorliegenden Untersuchung unter „Intervention“ verstanden wird, wird i.R.d.
Untersuchungsgegenstandes erarbeitet unter Einleitung, III. Untersuchungsgegenstand und
Begriffsklärung.

2 Ob es in der DDR „öffentliches“ Recht im Sinne des bürgerlich-rechtlichen Verständ-
nisses geben konnte wird noch ausführlich diskutiert werden, vgl. unter 1. Kapitel: Exegese
zentraler Rechtsnormen.

3 Rechtsnormen werden in der Rechtssoziologie nur als ein Sonderfall sozialer Normen
betrachtet (vgl. dazu ausführlich Raiser, Thomas, Grundlagen der Rechtssoziologie, 6. Auf-
lage, Tübingen 2013, S. 177 ff.).



hältnis von Staat und Bürger durch den sozialistischen Gesellschaftsanspruch der
DDR besonders deutlich und die Auswirkungen der Gestaltung der Rechtsgrund-
lagen auf die Rechtswirklichkeit und deren Verhältnis besonders anschaulich. Die
Relevanz solcher Zusammenhänge, auch für heutige politische Debatten, wird somit
besonders greifbar. Die Analyse staatlicher Interventionen in die Familie – dem
Inbegriff der Privatheit der Bürger – kann daher als einBrennglas undBeispiel dienen
für sämtliche Kernfragen, welche an das öffentlichen Recht der DDR gestellt werden
mögen. Die Untersuchung derselben, sowie die erarbeiteten Antworten auf diese,
können über das Rechtsgebiet hinaus einen symbolischen Wert für das sonstige
öffentliche Recht der DDR bekommen.

II. Forschungsstand

Die historische Forschung zur Familienpolitik der DDR bezüglich staatlicher
Interventionen in die Familien durch die Jugendhilfe war zeitweise recht intensiv:

Exemplarisch können hier die Arbeiten von Gisela Helwig, Rudolf Bauer und
Cord Bösenberg, Gesine Obertreis4 sowie Jutta Gysi genannt werden. Helwig un-
terzieht die Rezeption der staatlichen Erziehungspolitik einer kritischen Analyse und
gibt Hinweise darauf, dass sich viele Familien gegen die staatliche Instrumentali-
sierung gesträubt hätten, ohne jedoch konkrete Fälle zu verfolgen.5 Bauer und Bö-
senberg untersuchen in einem ausführlichen Werk die Geschichte der Jugendhilfe
seit derWeimarer Republik bis hin zumAufbau der Strukturen in derDDRund geben
damit wichtige Hinweise auf die Genese derselben.6 Eine der am meisten profi-
liertesten Forscherinnen im Bereich der Familienforschung ist Jutta Gysi, welche
sich vor allem mit dem Alltagsleben und den Leitbildern von Familien in der DDR
beschäftigt hat.7Ebenso zu erwähnen ist dasWerk vonVerena Zimmermann, welches
sich neben den klassischen Jugendhilfefeldern auch mit anderen staatlichen Maß-
nahmen gegenüber auffälligen Jugendlichen beschäftigt. Am Beispiel der Jugend-
werkhöfe beleuchtet sie dabei die praktische Umsetzung von Umerziehungsmaß-
nahmen. Diese Untersuchung tritt aber hinter der schwerpunktmäßigen Analyse des
Diskurses über die Ursachen von Devianz und Kriminalität in der DDR sowie der

4 Vgl. Obertreis, Gesine, Familienpolitik in der DDR 1945–1980, Opladen 1985.
5 Vgl.Helwig, Gisela, Jugend und Familie in der DDR. Leitbild undAlltag imWiderspruch,

Köln 1984.
6 Vgl. Bauer, Rudolf/Bösenberg, Cord, Heimerziehung in der DDR, Frankfurt/New York

1979.
7 Vgl. Gysi, Jutta/Speigner, Wulfram, Changes in the Life Patterns of Families in the

German Democratic Republic, Berlin 1983 und Gysi, Jutta (Hg.), Familienleben in der DDR.
Zum Alltag von Familien mit Kindern, Berlin 1989 und Gysi, Jutta, Familienformen in der
DDR. In: Jahrbuch für Soziologie und Sozialpolitik, Berlin 1988, S. 508–524.
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Darstellung der Verwaltungsebenen zurück.8Eswird eindeutig eine „Geschichte von
oben“ erzählt.

Es gibt zwar einige historische Werke, welche sich mit dem Handeln der staat-
lichen Organe in geschlossenen Einrichtungen, insbesondere den Jugendwerkhöfen,
auseinandersetzen9 und in diesem Bereich auch versuchen, die Sozialrechtsge-
schichte zu beleuchten. Jedoch darf aus dem Umgang der Jugendhilfe mit den ihnen
überantworteten Jugendlichen in den geschlossenen Einrichtungen nicht auf die
Tätigkeit der Jugendhilfe im ambulantenBereich geschlossenwerden. Der stationäre
Bereich unterlag besonderen (gesetzlichen) Regeln und setzte seiner Natur nach
völlig andere Anforderungen und Rahmenbedingungen für das Handeln der Ju-
gendhilfe.10

Seit 1989 ist jedoch in diesem Bereich der Forschung – trotz nun zugänglicher
Archive – kaum Substantielles hinzugekommen.

Auf rechtshistorischer Ebene war die Forschung nie intensiv; die meisten vor-
liegenden Arbeiten konzentrieren sich auf die Darstellung der Entwicklung der
Rechtsnormen, ohne die Rechtspraxis und die institutionelle Umsetzung dieser
Normen in den Blick zu nehmen. Diese meist nach 1990 entstandenen rechtshis-
torischen Arbeiten stellen die Umsetzung vonNormen in der DDR schlicht dar, ohne
zu hinterfragen, ob eine Umsetzung der Normen wie in Rechtsstaaten westeuro-
päischer Prägung angenommen werden kann.11 Das Recht der DDR wird so an den
Maßstäben des bürgerlichen Rechts des Westens gemessen und nicht auf grundle-
gende Fragen nach dem tatsächlich praktizierten Recht eingegangen. Auch Stolleis
befasst sich in seinen beiden Werken von 2009 und 2012 zur DDR lediglich in
analytisch-rechtsdogmatischer Weise und nicht aufgrund von weiteren Primär-
quellen bzw. anhand der Rechtspraxis mit dem Rechtssystem der DDR.12

8 Zimmermann, Verena, Den neuen Menschen schaffen – Die Umerziehung von schwer
erziehbaren und straffälligen Jugendlichen in der DDR (1945–1990), Köln 2004.

9 Vgl. bspw. Krause, Hans-Ullrich, Fazit einer Utopie: Heimerziehung in der DDR; eine
Rekonstruktion, Freiburg im Breisgau 2004, Vogel, Rahel Marie, Auf dem Weg zum neuen
Menschen: Umerziehung zur „sozialistischen Persönlichkeit“ in den Jugendwerkhöfen Hum-
melshain und Wolfersdorf (1961–1989), Frankfurt am Main 2010 oder Jörns, Gerhard, Der
Jugendwerkhof im Jugendhilfesystem der DDR, Göttingen 1994.

10 Wie auch die Vorkommnisse in westdeutschen Jugendheimen oder auch kirchlich ge-
führten Heimen vermuten lassen, scheint die besondere Machtposition, die Erwachsene im
Verhältnis zuMinderjährigen in Heimen einnehmen, darüber hinaus zu einer eigenen Dynamik
zu führen, welche nicht als DDR-spezifisches Problem betrachtet werden kann.

11 Exemplarisch: Arnold, Hans-Henning, Art und Umfang der elterlichen Rechte in der
Deutschen Demokratischen Republik: zugleich ein Beitrag zur Reform des Rechts der elter-
lichen Sorge und der Adoption in der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden 1975 und
Großekathöfer, David, Es ist ja jetzt Gleichberechtigung – Die Stellung der Frau im nach-
ehelichen Unterhaltsrecht der DDR, Wien u.a. 2003.

12 Vgl. Stolleis, Michael, Sozialistische Gesetzlichkeit: Staats- und Verwaltungsrechts-
wissenschaft in der DDR, München 2009 und Stolleis, Michael, Geschichte des öffentlichen

Einführung 21

http://www.duncker-humblot.de



